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Bei akuter Selbstgefährdung (z.B. ernsthafte Suizidankündigung) sofort externe Hilfe
hinzuziehen (Polizei, Kriseninterventionsteam, ...) und die Person keine Sekunde allein lassen.

Ansonsten stimme ich den meisten Vorschreibern zu:
KL, SL und/oder Schulsozialarbeit ins Boot holen. Eltern erst nach gemeinsamer Absprache und
unter Transparenz für die Schülerin/den Schüler informieren.

Es besteht den Eltern zwar gegenüber eine Informationspflicht, wenn Hinweise auf besondere
Probleme bestehen (hierzu würde ich die Selbstverletzung grundsätzlich zählen), es sei denn,
es bestünde die Gefahr, dass die Informationsweitergabe an die Eltern zu
schwerwiegenden körperlichen oder seelischen Schäden des Kindes führen.
Siehe dazu auch BVerfG vom 9.2.1982 oder diese VwV .

Woher allerdings eine Schweigepflicht gegenüber den Eltern (!) herkommen soll, wüsste ich
nicht. Man darf sogar die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler gegen deren Willen
informieren (§55 (3) SchG BW), falls es geboten ist.

1https://www.lehrerforen.de/thread/60976-selbstverletzung-bei-sch%C3%BClerin/?postID=733658#post733658
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